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Betreff:

Satzung Uber die Benutzung von Obdachlosen - und Flichtlingsunterkiinften; hier:
Gebiuhrenerh6hung und Neufassung

Sachverstandiger:

Durch HH-Plan abgedeckt:

Restliche Verfugungssumme bei der HH-Stelle:

Ausser-/UberplanmaRig:

Kosten fur Folgejahre:

1.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der ihm bei der Beschlussfassung tber die Gebihrensatze
vorgelegten Gebihrenkalkulation fir die Benutzung von Obdachlosen- und
Asylunterkiinften zu.

Der Gemeinderat stimmt den in den Gebihrenkalkulation beriicksichtigten
Abschreibungs- und Verzinsungsmethoden, den Abschreibungs- und Zinssatzen
sowie den berticksichtigten Prognosen und Schatzungen zu.

Der Gemeinderat stimmt den vorgeschlagenen Kostendeckungsgraden von 90% fur
das Jahr 2026 und von 95% ab dem 01.01.2027 zu.

Der Gemeinderat beschliel3t die Satzung tber die Benutzung von Obdachlosen-

und Fluchtlingsunterkiinften in der in Anlage 2 vorliegenden Fassung.

Beratungsergebnis

Gremium Sitzung am TOP
Mit Laut Abweichend.
Einstimmig Stimmen- [Ja Nein Enthaltung Beschluss- Beschluss
| mehrheit Ivorschlag | (Ruckseite)




Sachdarstellung:

In der Sitzung des Gemeinderats vom 15.03.2024 wurde die Neufassung der Satzung tber
die Benutzung von Obdachlosen- und Flichtlingsunterkiinften beschlossen. Hierbei wurde
auch der Gebuhrenmal3stab ge&éndert, sodass seitdem keine flachenbezogene Gebihr
erhoben wird sondern eine personenbezogene. Ebenso wurde festgehalten, dass die
Kalkulationen in regelmafRigen Abstanden Uberprift und angepasst werden soll. Aufgrund
dessen wir dem Gremium in der September-Sitzung die angepasste Satzung mit neuen
Gebuhren zur Beschlussfassung vorgelegt.

Obdachlosen- und Fluchtlingsunterkiinfte sind 6ffentliche Einrichtungen der Gemeinden,
deren Benutzung Gebihren auf der Grundlage von 88 13 ff KAG erhoben werden. Da die
Benutzung nicht auf der Grundlage eines zivilrechtlichen Mietvertrags, sondern einer
ortspolizeilichen Einweisungsverfiigung erfolgt, konnen die Bestimmungen des Mietrechts auf
das Benutzungsverhaltnis nicht — auch nicht analog — angewandt werden. Alle gleichartigen
Einrichtungen der Gemeinde bilden gem. § 13 Abs. 1 KAG eine einheitliche Einrichtung, bei
der Gebuhren nach einheitlichen Satzen erhoben werden.

Die Gebilhrensatze sind immer auf der Grundlage einer Kalkulation zu ermitteln. Eine
Gebiihrenbemessung unmittelbar auf der Grundlage der ortstiblichen Vergleichsmiete oder
nach den fir Wohngeldempfanger maf3geblichen Hochstbetragen ist nicht méglich. Auch die
Nebenkosten kdnnen nur in Form von GebiUhrensdtzen an die Benutzer weitergegeben
werden. Eine Kostenweitergabe im Wege eines Kostenersatzes analog Mietrecht ist nicht
mdglich. Entweder werden auch die Nebenkosten in die allgemeine Unterkunftsgebihr
einkalkuliert oder fiur die Nebenkosten werden gesonderte (z.B. personenbezogene)
Gebulhrensétze ausgewiesen.

In der Anlage 1 gehen die entsprechenden zugrunde gelegten Kosten hervor. Die
Gebulhrensétze fur die Benutzung einer Offentlichen Einrichtung missen fir die Benutzer
grundsatzlich vertretbar und zumutbar sein. Bei der Festlegung der Gebihrenhéhe muss
deshalb berticksichtigt werden, dass es sich bei den Benutzern der Obdachlosen- und
Fluchtlingsunterkinfte um einen Personenkreis handelt, der sich grundsatzlich von Benutzern
anderer offentlicher Einrichtungen unterscheidet. Eine Kalkulation erfolgt unter der Annahme
eine vollstandig kostendeckende Gebuhr zu ermitteln.

Unter Beriicksichtigung des bisherigen Geblhrenniveaus, schlagt die Verwaltung fur das Jahr
2026 eine 90 prozentige Kostendeckung vor, welche ab dem Jahr 2027 fortfolgende auf 95%
erhoht wird. Die Gebuhr belauft sich somit fir das Jahr 2026 auf 308,46 € und fir das Jahr
2027 fortfolgende auf 325,60 € pro Erwachsenen pro Monat. Fur Kinder belduft sich die
Gebluhr fir das Jahr 2026 auf 154,23 € und flr das Jahr 2027 fortfolgende 162,80 € pro Kind
pro Monat.

Schwaigern, 03.09.2025

gez. gez.
Sabine Rotermund Marleen-Sophia Wirtz
Blrgermeisterin Hauptamtsleitung

Anlage 1: Kalkulation der Gebiihrensatze fir Obdachlosen- bzw. Flichtlingsunterkiinfte
Anlage 2: Neufassung der Satzung iber die Benutzung von Obdachlosen- und
Flachtlingsunterkinften






Anlage 1

06.03.2024
AZ: 426.31

Allgemeine Kalkulationsgrundlagen

Zu den gebuhrenfahigen Kosten gehoren die laufenden Betriebsaufwendungen der
Obdachlosen- und Asylgebaude sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und
angemessene Abschreibungen (8 14 Abs. 3 Nr. 1 KAG). AuBerdem gehoren hierzu auch die
Verwaltungskosten einschlie3lich Gemeinkosten (8§ 14 Abs. 3 Nr. 2 KAG).

Der Gemeinderat als zustandiges Rechtsetzungsorgan beschlieRt die Hoéhe der
festzusetzenden Gebuhrensatze. Grundlage seiner Beschlussfassung der ihm zustehenden
Ermessensentscheidungen ist eine schriftiche Kalkulation der kostendeckenden
Gebuhrenobergrenze.

Abschreibungen

Mit den ,angemessenen Abschreibungen® nach § 14 Abs. 3 S. 1 KAG soll die tatsachliche
Abnutzung betriebsnotwendiger Anlagen durch den Gebrauch wertmafig erfasst und als
Kosten auf die einzelnen Jahre der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgeteilt werden.

Als Abschreibungsmethode unterscheidet man die Bruttomethode (§ 14 Abs. 3 KAG) und die
Nettomethode, wobei die Nettomethode weiterhin fir betroffene Gegenstande nur noch dann
in Frage kommt, wenn sie seither bereits angewendet worden ist (§ 14 Abs. 3 S. 5 KAG).

Bei der Bruttomethode sind den Abschreibungen die ungekirzten Anschaffungs- und
Herstellungskosten zugrunde zu legen. Beitrage, Zuweisungen und Zuschusse Dritter werden
passiviert und jahrlich mit einem durchschnittichen Abschreibungssatz aufgelost
(Ertragszuschiisse).

Die Stadt Schwaigern errechnet die Abschreibung ihres Anlagevermdgens nach der
Bruttomethode.

Verzinsung

Bei der Ermittlung der Anlagekapitalverzinsung darf zwischen der so genannten
Restwertmethode und der Durchschnittswertmethode gewahlt werden.

Die Stadt Schwaigern wendet die Restwertmethode an. Bei der Anwendung der
Restwertmethode werden der Verzinsung die jeweiligen Restbuchwerte (Anschaffungs- und
Herstellungskosten abzliglich der kumulierten Abschreibungen) zugrunde gelegt. Hiervon ist
der Restbuchwert der Einnahmen (Beitrage, Zuweisungen und Zuschisse, abzuziehen).

Die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals wird mittels einer kalkulatorischen
Verzinsung errechnet.

Der kalkulatorische Zinssatz betragt seit 2017 4,00 %. Er wird im vorliegenden
Kalkulationszeitraum ebenfalls als Mittelwert zwischen Fremdkapitalzins und Eigenkapitalzins
angewandt.

Schatzungen und Prognosen

Bei der Ermittlung der Gebuhrenobergrenze ist es notwendig, auch mit Schatzungen zu
arbeiten. Der Gemeinderat muss diesen Schéatzungen und Prognosen zustimmen. So werden
zum einen die Mengen der Leistungseinheiten fur den Kalkulationszeitraum geschéatzt und
zum anderen die kalkulatorischen Kosten anhand der Anlagenbuchhaltung und der geplanten
Zugange laut Investitionsplanung hochgerechnet.
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2026 2026 2027 2027
angemietete
eigene Gebaude Gebaude (Uhland- Ki K K Ki K Eigene Angemietete |Eigene Angemietete
A. Ansatzfihige Kosten 2025 straBe 6) Gesamt 2025 g 80% g 85% g90 % g95% g 100% Gebaude Gebéude Gebaude Gebaude
1. indeeigene Gebédude
Abschreibung 86.507,27 € 0,00 € 86.507,27 €| 137.938,84€| 146.560,02€| 155.181,20€| 163.802,37 €| 172.423,55 € 86.507,26 € 0,00€| 85.916,29 € 0,00 €
abzgl. Aufldsung Sonderposten Zuschiisse -4.043,47 € 0,00 € -6.289,81 € -6.682,92 € -7.076,03 € -7.469,15 € -7.862,26 € -4.043,45€ 0,00 € -3.818,81€ 0,00 €
Verzinsungen des Anlagekapitals 56.828,33 € 0,00 € 56.828,33 € 82.968,66 € 88.154,21 € 93.339,75 € 98.52529€ | 103.710,83 € 53.512,39 € 0,00€| 50.198,44 € 0,00 €
Abschreibung akt. Vermoger tande 435,30 € 0,00 € 435,30 € 696,48 € 740,01 € 783,54 € 827,07 € 870,60 € 435,30 € 0,00 € 435,30 € 0,00 €
2. i Objekte
Mi g an Dritte 40.000,00 € 40.000,00 € 64.000,00 € 68.000,00 € 72.000,00 € 76.000,00 € 80.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €
3. Laufende Unterhaltungskosten
Unterhaltung/Beschaffungen + SchlieRanlage 5.100,00 € 1.500,00 € 6.600,00 € 5.120,00 € 5.440,00 € 5.760,00 € 6.080,00 € 6.400,00 € 2.600,00 € 600,00 € 2.600,00 € 600,00 €
Reparaturen 35.000,00 € 1.000,00 € 36.000,00 € 25.600,00 € 27.200,00 € 28.800,00 € 30.400,00 € 32.000,00 € 20.000,00 € 1.000,00 €| 10.000,00 € 1.000,00 €
Personalkosten 15.000,00 € 13.500,00 € 28.500,00 €| 100.000,00€| 106.250,00 €| 112.500,00€| 118.750,00 €| 125.000,00 € 36.000,00 €| 26.500,00 €| 36.000,00 €| 26.500,00 €
Interne Leistungsverrechnung 29.715,72 € 9.918,96 € 39.634,68 € 64.896,77 € 68.952,82 € 73.008,86 € 77.064,91 € 81.120,96 € 30.193,32€| 10.127,64 €| 30.500,00 € 10.300,00 €
4. der Unterkiinfte
Heizung 18.000,00 € 11.000,00 € 29.000,00 € 47.200,00 € 50.150,00 € 53.100,00 € 56.050,00 € 59.000,00 € 18.000,00 €| 11.000,00€| 18.000,00€| 12.000,00€
Strom und Wasser 65.000,00 € 13.000,00 € 78.000,00 € | 134.400,00 €| 142.800,00 €| 151.200,00€ | 159.600,00 €| 168.000,00 € 70.000,00 € | 13.000,00 €| 70.000,00 €| 15.000,00 €
Reinigung/Abfall 10.000,00 € 2.500,00 € 12.500,00 € 20.000,00 € 21.250,00 € 22.500,00 € 23.750,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 2.500,00 €| 10.000,00 € 2.500,00 €
Versicherungen 2.300,00 € 2.300,00 € 4.160,00 € 4.420,00 € 4.680,00 € 4.940,00 € 5.200,00 € 2.500,00 € - 2.700,00 € -
Grundsteuer 2.300,00 € 2.300,00 € 3.680,00 € 3.910,00 € 4.140,00 € 4.370,00 € 4.600,00 € 2.300,00 € 2.300,00 €
2026-2027 322.143,15 € 92.418,96 € 418.605,58 € | 684.370,94 €| 727.144,13€| 769.917,31€| 812.690,50 €| 855.463,68 €
Durchschnittliche Gesan im Jahr 342.18547 €| 363.572,06 €| 384.958,66 € | 406.34525€| 427.731,84 €
B. VerteilungsmaRstébe
Verfiigbare Platze (Stand August 2025) 114 114 114 114 114 114
davon Kinder 20 20 20 20 20 20
Gebiihrensatz pro Erwachsener im Jahr 3.671,98 € 3.290,24 € 3.495,89 € 3.701,53 € 3.907,17 € 4.112,81 €
Gebiihrensatz pro Kind im Jahr 1.64512 € 1.747,94 € 1.850,76 € 1.953,58 € 2.056,40 €
u pro Er im Monat 0,00 € 0,00 € 306,00 € 274,19 € 291,32 € 308,46 € 325,60 € 342,73 €
Gebiihrensatz pro Kind im Monat 0,00€ 0,00 € 25,50 € 137,09 € 145,66 € 154,23 € 162,80 € 178,64 €

03.09.2025/Hauptamt
AZ: 426.31
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Beri cht sdatum 31.12.2026 Abschr ei bungen und Zinsen - 01 GAR
Erstel | ungsdatum 01. 09. 2025

1000 1000 A1250 Geb. , Auf b. Bv. Whnb. 1.344.358, 53 544. 253, 92- 86. 507, 26- 713.597, 35 160. 956, 07 30. 274,05 EUR
1000 1000 A1200 G undst . + Wbhnbaut en 625. 693, 71 0, 00 0, 00 625. 693, 71 114. 798, 56 25.027,75 EUR
1000 1000 A3550 Betr.-+ Geschéftsaus 16. 400, 00 10. 197, 08- 435, 30- 5.767, 62 1.648, 16 239,42 EUR
1000 1000 A9010 Sopo Zuw. Land 35. 526, 38- 12. 087, 58 1.796, 91 21. 641, 89- 7. 205, 29- 901, 62- EUR
1000 1000 A9000 Sopo Zuw. Bund 44. 415, 96- 15.112,19 2.246,54 27.057, 23- 9. 008, 20- 1.127,21- EUR

*1000 1.906. 509, 90 527. 251, 23- 82. 899, 11- 1. 296. 359, 56 261.189, 30 53.512,39 EUR




Beri cht sdatum 31.12.2027 Abschr ei bungen und Zinsen - 01 GAR
Erstel | ungsdatum 01. 09. 2025

1000 1000 A1250 Geb. , Auf b. Bv. Whnb. 1.344.358, 53 630. 761, 18- 85. 916, 29- 627. 681, 06 191. 230, 12 26.817,28 EUR
1000 1000 A1200 G undst . + Wbhnbaut en 625. 693, 71 0, 00 0, 00 625. 693, 71 139. 826, 31 25.027,75 EUR
1000 1000 A3550 Betr.-+ Geschéftsaus 16. 400, 00 10. 632, 38- 435, 30- 5.332,32 1.887,58 222,00 EUR
1000 1000 A9010 Sopo Zuw. Land 35. 526, 38- 13. 884, 49 1.697, 08 19. 944, 81- 8. 106, 91- 830, 40- EUR
1000 1000 A9000 Sopo Zuw. Bund 44. 415, 96- 17.358, 73 2.121,73 24. 935, 50- 10. 135, 41- 1.038,19- EUR

*1000 1.906. 509, 90 610. 150, 34- 82. 532, 78- 1.213.826, 78 314. 701, 69 50. 198,44 EUR




Anlage 2

Satzung uber die Benutzung von Obdachlosen- und Fluchtlingsunterkiinften

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung flir Baden-Wirttemberg (GemO) sowie §§ 2 und
13 des Kommunalabgabengesetzes fir Baden-Wirttemberg (KAG) hat der Gemeinderat der
Stadt Schwaigern am 25. September 2025 folgende Satzung beschlossen:

I. Rechtsform und Zweckbestimmung der Obdachlosen- und Fliichtlingsunterkiinfte
§ 1 Rechtsform/Anwendungsbereich

(1) Die Stadt Schwaigern betreibt die Obdachlosen- und Fluchtlingsunterkinfte als eine
gemeinsame oOffentliche Einrichtung in der Form einer unselbstandigen Anstalt des
offentlichen Rechts.

(2) Obdachlosenunterkiinfte sind die zur Unterbringung von Obdachlosen von der Stadt
bestimmten Gebaude, Wohnungen und Raume.

(3) Fluchtlingsunterkunfte sind die zur Unterbringung von Personen nach den §§ 17 und 18
des Gesetzes Uber die Aufnahme und Unterbringung von  Flichtlingen
(Flachtlingsaufnahmegesetz - FIUAG-, vom 19.12.2013, GBI. 2013, S. 493) von der
Gemeinde bestimmten Gebaude, Wohnungen und Raume.

(4) Die Unterkiinfte dienen der Aufnahme und i. d. R. der voriibergehenden Unterbringung
von Personen, die obdachlos sind oder sich in einer auRergewdhnlichen Wohnungsnotlage
befinden und die erkennbar nicht fahig sind, sich selbst eine geordnete Unterkunft zu
beschaffen oder eine Wohnung zu erhalten.

(5) Es ist der Stadt Schwaigern unbenommen, Obdachlose auch in Gebauden, Wohnungen
und Raumen zusammen mit Flichtlingen unterzubringen oder umgekehrt.

Il. Gemeinsame Bestimmungen fiir die Benutzung der Obdachlosen- und
Fliichtlingsunterkiinfte

§ 2 Benutzungsverhaltnis

Das Benutzungsverhaltnis ist offentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch auf die
Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft oder auf Zuweisung von Rdumen bestimmter
Art und GroRRe besteht nicht.

§ 3 Beginn und Ende der Nutzung

(1) Das Benutzungsverhaltnis beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Benutzer die Unterkunft
bezieht. Mit dem Einzug erkennt der Benutzer die Bestimmungen der Satzungen Uber die
Benutzung von Obdachlosen- und Fluchtlingsunterkiinften an und verpflichtet sich zu deren
Einhaltung.
(2) Die Beendigung des Benutzungsverhaltnisses erfolgt durch schriftliche Verfigung der
Stadt Schwaigern. Soweit die Benutzung der Unterkunft Uber den in der Verfugung
angegebenen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Benutzungsverhaltnis mit der
Raumung der Wohnung.
Grinde fur die Beendigung des Benutzungsverhaltnisses sind insbesondere, wenn
a) Eine endglltige (vertragliche) wohnungsmafige Unterbringung durchgefihrt wurde;
b) Die Unterkunft im Zusammenhang mit Umbau-, Erweiterungs-, Erneuerungs- oder
Instandsetzungsarbeiten gerdumt werden muss;
c) Bei angemieteter Unterkunft das Mietverhaltnis zwischen der Stadt und dem Dritten
beendet wird;
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d) Der eingewiesene sich ein anders Unterkommen verschafft hat;

e) Der eingewiesene die Unterkunft nicht mehr selbst bewohnt, sie ohne schriftliche
Zustimmung nicht mehr ausschliefdlich als Wohnung benutzt oder sie nur zur
Aufbewahrung seines Hausrats verwendet;

f) Die Benutzung nach dem Auszug oder Tod von Haushaltsangehdrigen unterbelegt
ist;

g) Der Eingewiesene Anlass zu Konflikten gibt, die zu einer Beeintrachtigung der
Hausgemeinschaft oder zu Gefahrdung von Hausbewohnern und/oder Nachbarn
fihren und die Konflikte nicht auf andere Wiese beseitigt werden kénnen.

§ 4 Benutzung der liiberlassenen Raume und Hausrecht

(1) Die als Unterkunft Gberlassenen Raume dirfen nur von den eingewiesenen Personen
und nur zu Wohnzwecken benutzt werden.

(2) Der Benutzer der Unterkunft ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Rdume samt dem
Uberlassenen Zubehér pfleglich zu behandeln, im Rahmen der durch ihre
bestimmungsgemafle Verwendung bedingten Abnutzung instand zu halten und nach
Beendigung des Benutzungsverhaltnisses in dem Zustand herauszugeben, in dem sie bei
Beginn (bernommen worden sind. Zu diesem Zweck ist ein Ubernahmeprotokoll
aufzunehmen und vom Eingewiesenen zu unterschreiben.

(3) In die zugewiesene Unterkunft dirfen nur diejenigen Hausratsgegenstande eingebracht
werden, die zur FortflUhrung eines vorribergehenden Hausstandes unbedingt notwendig
sind. In den Fluren, im Keller und Speicher, im Hof sowie in den Gbrigen gemeinschaftlich
genutzten Raumen dirfen Haushaltsgegenstinde einzelner Personen nicht aufgestellt
werden.

(4) Veranderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem Uberlassenen Zubehor dirfen
nur mit ausdricklicher Zustimmung der Gemeinde vorgenommen werden. Der Benutzer ist
im Ubrigen verpflichtet, die Stadt/Gemeinde unverziiglich von Schaden am Aulieren oder
Inneren der Rdume in der zugewiesenen Unterkunft zu unterrichten.

(5) Der Benutzer bedarf ferner der schriftlichen Zustimmung der Stadt/Gemeinde, wenn er

1. in die Unterkunft entgeltlich oder unentgeltlich einen Dritten aufnehmen will, es sei denn,
es handelt sich um eine unentgeltliche Aufnahme von angemessener Dauer (Besuch);

2. die Unterkunft zu anderen als zu Wohnzwecken benutzen will;

3. ein Schild (ausgenommen Ubliche Namensschilder), eine Aufschrift oder einen
Gegenstand in gemeinschaftlichen Raumen, in oder an der Unterkunft oder auf dem
Grundstiick der Unterkunft anbringen oder aufstellen will;

4. ein Tier in der Unterkunft halten will;

5. in der Unterkunft oder auf dem Grundstiick auRerhalb vorgesehener Park-, Einstell- oder
Abstellplatze ein Kraftfahrzeug abstellen will;

6. Um-, An- und Einbauten sowie Installationen oder andere Veranderungen in der

Unterkunft vornehmen will;

(6) Die Zustimmung wird grundsatzlich nur dann erteilt, wenn der Benutzer eine Erklarung
abgibt, dass er die Haftung fir alle Schaden, die durch die besonderen Benutzungen nach



Abs. 3 und 4 verursacht werden koénnen, ohne Ricksicht auf eigenes Verschulden,
Ubernimmt und die Stadt/Gemeinde insofern von Schadensersatzanspriichen Dritter freistellt.

(7) Die Zustimmung kann befristet und mit Auflagen versehen erteilt werden. Insbesondere
sind die Zweckbestimmungen der Unterkunft, die Interessen der Haus- und
Wohngemeinschaft sowie die Grundsatze einer ordnungsgemafen Bewirtschaftung zu
beachten.

(8) Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn Auflagen oder sonstige
Nebenbestimmungen nicht eingehalten, Hausbewohner oder Nachbarn belastigt oder die
Unterkunft bzw. das Grundstuck beeintrachtigt werden.

(9) Bei vom Benutzer ohne Zustimmung der Gemeinde vorgenommenen baulichen oder
sonstigen Veranderungen kann die Stadt Schwaigern diese auf Kosten des Benutzers
beseitigen und den friheren Zustand wiederherstellen lassen (Ersatzvornahme).

(10) Die Stadt Schwaigern kann dartber hinaus die erforderlichen MalRnahmen ergreifen, um
den Anstaltszweck zu erreichen.

(11) Die Beauftragten der Stadt Schwaigern sind berechtigt, die Unterkiinfte in
angemessenen Abstanden und nach rechtzeitiger Ankindigung werktags in der Zeit von
6.00 Uhr bis 22.00 Uhr zu betreten. Sie haben sich dabei gegenliber dem Benutzer auf
dessen Verlangen auszuweisen. Bei Gefahr im Verzug kann die Unterkunft ohne
Ankundigung jederzeit betreten werden. Zu diesem Zweck wird die Stadt/Gemeinde einen
Wohnungsschlissel zurlickbehalten.

§ 5 Instandhaltung der Unterkiinfte

(1) Der Benutzer verpflichtet sich, fur eine ordnungsgemafle Reinigung, ausreichende
Liftung und Heizung der Gberlassenen Unterkunft zu sorgen.

(2) Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder wird eine Vorkehrung zum
Schutze dieser oder des Grundstiicks gegen eine nicht vorhersehbare Gefahr erforderlich,
so hat der Benutzer dies der Stadt Schwaigern unverzuglich mitzuteilen.

(3) Der Benutzer haftet fur Schaden, die durch schuldhafte Verletzung der ihm obliegenden
Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstehen, besonders wenn technische Anlagen und andere
Einrichtungen unsachgemal behandelt, die Uberlassene Unterkunft nur unzureichend
gellftet, geheizt oder gegen Frost geschutzt wird. Insoweit haftet der Benutzer auch fir das
Verschulden von Haushaltsangehdrigen und Dritten, die sich mit seinem Willen in der
Unterkunft aufhalten. Schaden und Verunreinigungen, flr die der Benutzer haftet, kann die
Stadt Schwaigern auf Kosten des Benutzers beseitigen lassen.

(4) Die Stadt Schwaigern wird die in § 1 genannten Unterklinfte und Hausgrundsticke in
einem ordnungsgemalen Zustand erhalten. Der Benutzer ist nicht berechtigt, auftretende
Mangel auf Kosten der Stadt Schwaigern zu beseitigen.

§ 6 Raum- und Streupflicht
Dem Benutzer obliegt die Raum- und Streupflicht nach der 6rtlichen Satzung Uber die

Verpflichtung der Stralenanlieger zum Reinigen, Schneerdumen und Bestreuen der
Gehwege (Streupflichtsatzung).



§ 7 Hausordnungen

(1) Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur gegenseitigen
Rucksichtnahme verpflichtet.

(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der einzelnen Unterkunft kann die Verwaltung
besondere  Hausordnungen, in denen insbesondere die Reinigung der
Gemeinschaftsanlagen und -rdume bestimmt werden, erlassen.

§ 8 Riickgabe der Unterkunft

(1) Bei Beendigung des Benutzungsverhaltnisses hat der Benutzer die Unterkunft vollstandig
geraumt und sauber zurlickzugeben. Alle Schlissel, auch die vom Benutzer selbst
nachgemachten, sind der Stadt Schwaigern bzw. ihren Beauftragten zu Gbergeben. Der
Benutzer haftet flr alle Schaden, die der Stadt Schwaigern oder einem
Benutzungsnachfolger aus der Nichtbefolgung dieser Pflicht entstehen. Die Gegenstande,
die im Eigentum der Stadt stehen, sind in der Unterkunft zu belassen.

(2) Einrichtungen, mit denen der Benutzer die Unterkunft versehen hat, darf er wegnehmen,
muss dann aber den ursprunglichen Zustand wiederherstellen. Die Stadt Schwaigern kann
die Ausubung des Wegnahmerechts durch Zahlung einer angemessenen Entschadigung
abwenden, es sei denn, dass der Benutzer ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme hat.

§ 9 Haftung und Haftungsausschluss

(1) Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller Regelungen in dieser Satzung flr die von
ihnen verursachten Schaden.

(2) Die Haftung der Stadt Schwaigern, ihrer Organe und ihrer Bediensteten gegeniiber den
Benutzern und Besuchern wird auf Vorsatz und grobe Fahrldssigkeit beschrankt. Far
Schaden, die sich die Benutzer einer Unterkunft bzw. deren Besucher selbst gegenseitig
zufugen, dbernimmt die Stadt Schwaigern keine Haftung.

§ 10 Personenmehrheit als Benutzer

(1) Erkléarungen, deren Wirkungen eine Personenmehrheit berthren, muissen von oder
gegenuber allen Benutzern abgegeben werden.

(2) Jeder Benutzer muss Tatsachen in der Person oder in dem Verhalten eines
Haushaltsangehoérigen oder eines Dritten, der sich mit seinem Willen in der Unterkunft
aufhalt, die das Benutzungsverhaltnis berlihren oder einen Ersatzanspruch begriinden, fir
und gegen sich gelten lassen.

(3) Wurde das Benutzungsverhaltnis fir mehrere Personen gemeinsam begrindet, so haften
diese fur alle Verpflichtungen aus diesem als Gesamtschuldner.

§11 Schlissel

(1) Dem Benutzer wird ein Schlissel fur die Unterbringung Uberlassen.

(2) Der Schlussel ist nach Beendigung der Benutzung an die Stadt Schwaigern
zurtckzugeben.

(3) Bei Verlust behalt sich die Stadt Schwaigern vor, fir die Neubeschaffung eine Gebuihr
von 100 € dem Benutzer in Rechnung zu stellen.



(4) Sollte der Schlissel nach Beendigung der Benutzung der Stadt Schwaigern nicht
zuriickgegeben werden, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit nach § 17 der Satzung
und kann mit einem Bul3geld bis zu 1.000 € geahndet werden.

§ 12 Verwaltungszwang

Die Stadt Schwaigern kann alle notwendigen Malnahmen ergreifen, um den
Einrichtungszweck nach § 1 (4) der Satzung zu gewahrleisten. Hierzu kénnen insbesondere
Umsetzungen in eine andere Unterkunft verfigt und Ma3nahmen zur Aufrechterhaltung der
Belegungsfahigkeit der Unterkunft angeordnet werden. Die Regelungen in § 3 (2) gelten
entsprechend.

Raumt ein Benutzer seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn eine bestandskraftige oder
vorlaufig vollstreckbare Umsetzungsverfigung vorliegt, so kann die Umsetzung durch
unmittelbaren Zwang nach MalRgabe des § 27 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes
vollzogen werden. Dasselbe qilt fir die Rdumung der Unterkunft nach Beendigung des
Benutzungsverhaltnisses durch schriftliche Verfliigung (§ 3 Abs. 2 Satz 1).

lll. Gebiihren fiir die Benutzung der Obdachlosen- und Fliichtlingsunterkiinfte

§ 13 Gebiihrenpflicht und Gebiihrenschuldner

(1) Fur die Benutzung der in den Obdachlosen- und Flichtlingsunterkiinften in Anspruch
genommenen Raume werden Gebuhren erhoben.

(2) Geblhrenschuldner sind diejenigen Personen, die in den Unterkliinften untergebracht
sind. Personen, die eine Unterkunft gemeinsam benutzen, sind Gesamtschuldner, soweit sie
sich diese Unterkunft nicht nur im Rahmen einer Zweckgemeinschaft bzw.
Wohngemeinschaft teilen.

§ 14 Gebuhrenmafstab und Gebilihrenhohe

(1) Bemessungsgrundlage flir die Hohe der Geblhr ist der tiberlassene Wohnplatz.

(2) Die Gebuhr einschlief3lich der Betriebskosten betragt:

Ab dem 01.01.2026 308,46 Euro
Ab dem 01.01.2027 325,60 Euro

pro Wohnplatz und Kalendermonat.

(3) Fur jedes minderjahrige Kind im Familienverbund gilt eine um 50% ermaRigte
Nutzungsgeblhr.

(3) Bei der Errechnung der Gebuhr nach Absatz 2 nach Kalendertagen, wird fur jeden Tag
der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebuhr zugrunde gelegt.



§ 15 Entstehung der Gebiihrenschuld, Beginn und Ende der Gebiihrenpflicht

(1) Die Gebuhrenpflicht beginnt mit dem Einzug in die Unterkunft und endet mit dem Tag der
Raumung.

(2) Die Geblhrenschuld fur einen Kalendermonat entsteht mit dem Beginn des
Kalendermonats. Beginnt die Gebuhrenpflicht im Laufe des Kalendermonats, so entsteht die
Gebuhrenschuld fir den Rest dieses Kalendermonats mit dem Beginn der Gebuhrenpflicht.

§ 16 Festsetzung und Filligkeit

(1) Die Benutzungsgebuiihr wird durch Gebuhrenbescheid festgesetzt. Sie wird zwei Wochen
nach Bekanntgabe des Gebuhrenbescheids zur Zahlung fallig.

(2) Beginnt oder endet die Gebuhrenpflicht im Laufe eines Kalendermonats, wird die
Benutzungsgebuhr nach den angefangenen Kalendertagen festgesetzt. Fir die Falligkeit gilt
Abs. 1 Satz 2.

(3) Eine voriubergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbindet den Benutzer nicht von
der Verpflichtung, die Geblhren entsprechend Abs. 1 und 2 vollstédndig zu entrichten.

§17 Ordnungswidrigkeiten

Mit GeldbuRen bis zu 1.000,00 € kann nach §142 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung in
Verbindung mit §17 des Gesetzes lber Ordnungswidrigkeiten belegt werden, wer vorsatzlich
oder fahrlassig gegen eine Vorschrift dieser Satzung verstoft, und zwar

1. entgegen § 4 Abs. 1 eine Unterkunft oder die Uberlassen Raume zu anderen als zu
Wohnzwecken benutzt;

2. entgegen § 4 Abs. 2 die zugewiesenen Raume samt dem Uberlassenen Zubehdr nicht
pfleglich behandelt oder instand halt;

. entgegen § 4 Abs. 4 seiner Unterrichtungspflicht nicht nachkommit.

. entgegen § 4 Abs. 5 Nr. 1 in die Unterkunft Dritte aufnimmt

. entgegen § 4 Abs. 5 Nr. 4 ein Tier in der Unterkunft halt;

. entgegen § 4 Abs. 5 Nr. 6 Veranderungen in der Unterkunft vornimmt;

. entgegen § 4 Abs. 11 die Beauftragten der Stadt den Zutritt verwehrt;

. entgegen § 5 Abs. 1 die Unterkunft nicht ordnungsgemal reinigt und pflegt;

. entgegen § 11 Abs. 2 nach Beendigung des Benutzungsverhaltnisses die Schltssel nicht
an die Stadt Schwaigern zurlick gibt.
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IV. Schlussbestimmungen
§ 16 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.



V. Hinweis uber die Verletzung von Verfahrens- und/oder Formvorschriften nach § 4
Abs. 4 Gemeindeordnung

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fur
Baden-Wirttemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen
dieser Satzung wird nach § 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegentber der
Stadt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begrinden soll, ist zu
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften iber die Offentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

VI. Ausfertigungsvermerk
Schwaigern, 01.01.2026

Stadt Schwaigern
Biirgermeisteramt

Gez.

Sabine Rotermund
Burgermeisterin



	Vorlagendokumente
	Beschlussvorlage  
	Anlage 1: Kalkulation der Gebühren  
	Anlage 2: Satzung  




